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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.11.1983

Norm

ABGB §565

ABGB §581

ABGB §585

Rechtssatz

Ein, weil der Erblasser nicht mehr lesen konnte und einer der Zeugen den Aufsatz vorlas, ungültiges schriftliches

Testament kann als mündliches aufrechterhalten werden, wenn die drei gleichzeitig anwesenden Zeugen den Inhalt

des letzten Willens aus dem Mund des Erblassers gehört haben.
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